Satzung über die Entschädigung der

ehrenamtlich tätigen Angehörigen der

freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Naundorf

Auf Grund § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 

14. Juni 1999 und des § 23 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung

der Feuerwehren bei Unglücksfällen und Notständen im Freistaat Sachsen (SächsBrandschG)

vom 28. Januar 1998 hat der Gemeinderat der Gemeinde Naundorf in seiner Sitzung vom

27. 3. 2003 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Aufwandsentschädigung

(1)  Die nachfolgend genannten Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren Naundorf und Hof, die durch ihre Tätigkeit regelmäßig über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit als


Wehrleiter




300,00 €/Jahr


stellvertretender Wehrleiter


150,00 €/Jahr


Gerätewart




100,00 €/Jahr


Verantwortlicher Jugendwehr

  90,00 €/Jahr

(2)  Die nachfolgend genannten Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren Hohenwussen, Reppen und Raitzen, die durch ihre Tätigkeit regelmäßig über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit als


Wehrleiter




150,00 €/Jahr


stellvertretender Wehrleiter


  45,00 €/Jahr


Gerätewart




  45,00 €/Jahr

(3)  Der Gemeindewehrleiter erhält eine Grundentschädigung von 120,00 €/Jahr. Zusätzlich

wird für jede Ortsfeuerwehr ein Zuschlag von 30,00 €/Jahr gewährt.

§ 2 Auslagenersatz, Ersatz von Verdienstausfall

(1)  Die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr erhalten auf Antrag die durch die Ausübung des Dienstes einschließlich der Teilnahme an der Aus- und Fortbildung entstehenden notwendigen Auslagen durch die Gemeinde ersetzt.

Fahrtkosten zu Aus- und Fortbildungsveranstaltungen werden nach dem geltenden Reisekostengesetz erstattet.

                                                                                                                                             2



(2)  Die beruflich selbstständigen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren können auf Antrag von der Gemeinde Ersatz des ihnen entstandenen Verdienstausfalls infolge von Einsätzen, Einsatzübungen sowie der Aus- und Fortbildung während der üblichen Arbeitszeit verlangen.

Für jeden Tag werden höchstens 10 Stunden berücksichtigt. Die Höhe des Verdienstausfalls ist glaubhaft zu machen.

§ 3 Inkrafttreten

Die Satzung tritt ab 01.01.2003 in Kraft.

beschlossen: 

27.03.2003

ausgefertigt:

28.03.2003

bekannt gemacht:
09.05.2003

M. Reinhardt

Bürgermeister

